
Wir deutschen Bischöfe bitten Sie herzlich, an diesem Sonntag 
durch Ihr fürbittendes Gebet und auch durch Ihre Spende ein 
Zeugnis christlicher Liebe zu geben.

Würzburg-Himmelspforten, 27. Juni 1983

Für das Erzbistum München und Freising

Erzbischof

Vorstehender Aufruf ist am Sonntag vor dem Weltmissionssonntag, am 
23. Oktober 1983, in allen (auch Vorabend-) Gottesdiensten zu verlesen.
Hinweise zur Durchführung des Weltmissionssonntages: siehe dieses Amts­
blatt, Seite 303.

Der Erzbischof von München und Freising

169. Rahmenordnung für die Arbeit in Pfarrverbänden

ff ür die Arbeit in Pfarrverbänden wird bis auf weiteres folgende Rahmenord-
mung erlassen:
1. Der Leiter eines Pfarrverbandes bemüht sich, in absehbarer Zeit ein Seel­

sorgeteam aufzubauen. Ihm gehören an alle hauptamtlichen in der Pfarr- 
seelsorge stehenden Priester, Diakone und die im pastoralen Dienst tätigen 
Laien.

2. Regelmäßig (etwa Imal im Monat) trifft sich das Seelsorgeteam zur gemein­
samen Seelsorgsbesprechung. Den Vorsitz führt der Leiter des Pfarrver­
bandes. Die Tagesordnung ist schriftlich festzulegen und über die 
Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen.
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3. Das Gremium der Mitverantwortung der Laien im Pfarrverband ist der 
Pfarrverbandsrat. Ihm gehören an das Seelsorgeteam, die Pfarrgemeinde- 
ratsvorsitzenden und je ein oder zwei Delegierte der einzelnen Pfarrge- 
meinderäte des Pfarrverbandes.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Pfarrverbandsrat tragen die Mitverant­
wortung in der Seelsorge imd unterstützen dabei das Seelsorgeteam des 
Pfarrverbandes. Die Satzung der Pfarrgemeinderäte der Erzdiözese Mün­
chen und Freising gilt entsprechend. Gemäß dieser Satzung wählen die Mit­
glieder des Pfarrverbandsrates ein Mitglied zum Vorsitzenden.

Die überpfarrlichen Aufgaben: Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, sozial- 
caritative Dienste, Schulung der Pfarrgemeinderäte für die verschiedene!^ 
Sachaufgaben, Abstimmung der Planung, gemeinsame Veranstaltungei^ 
usw. sind der besonderen Sorge des Pfarrverbandsrates anvertraut.

4 . Der Pfarrverbandsrat tritt wenigstens 2mal im Jahr zur gemeinsamen Bera- 
• tung der Aufgaben und Probleme des Pfarrverbandes zusammen. Den Vor­

sitz führt der Vorsitzende des Pfarrverbandsrates gemäß Satzung der Pfarr­
gemeinderäte. Die Tagesordnung ist festzulegen und über die Beschlüsse ist 
ein Protokoll zu führen.

Die bestehenden Pfarrgemeinderäte sind zu größerer Selbständigkeit, 
Eigenverantwortung und Übernahme entsprechender Dienste zu ermuti­
gen. Pfarreien ohne Pfarrgemeinderat werden aufgefordert, in absehbarer 
Zeit einen Pfarrgemeinderat ins Leben zu rufen.

Von den jeweiligen Pfarrgemeinderäten sollen im Einvernehmen mit dem 
Leiter des Pfarrverbandes Verantwortliche gesucht werden, die nach ent­
sprechender Ausbildung und Schulung besondere Aufgaben in den Einzel­
gemeinden übernehmen und zusammen mit dem Leiter des Pfarrverbandes 
und dem jeweiligen Pfarrgemeinderat das kirchliche und pfarrliche Leben 
mitgestalten. V

Für die Leitung von Wortgottesdiensten und für die Spendung der heiligen 
Kommunion sollen geeignete Gemeindemitglieder ausgebildet und ober- 
hirtlich beauftragt werden. Der Pfarrverbandsrat hat die Gewinnung und 
Schulung von Kräften für die Gemeindekatechese als wichtige Aufgabe 
wahrzunehmen.

6. Die einzelnen Kirchengemeinden, Kirchenstiftungen und Pfarrpfründe- 
stiftungen, die zum Pfarrverband gehören, behalten ihre jeweilige allge­
mein-rechtliche und kirchenrechtliche Selbständigkeit.
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7. Die Pfarramtsverwaltung ist nach und nach zentral zusammenzufassen 
und, soweit möglich, zu vereinfachen. Die Matrikelbücher der einzelnen 
Pfarreien eines Pfarrverbandes sind auch nach Errichtung des Pfarrverban- 
des für die einzelnen Pfarreien getrennt zu führen. Das Pfarrbüro - in der 
Regel am Sitz des Leiters des Pfarrverbandes - übernimmt die nach Bedarf 
nötigen Verwaltungsaufgaben der einzelnen Gemeinden des Pfarrverbandes.

Vorstehende Rahmenordung für die Arbeit in Pfarrverbänden wird mit Wir­
kung vom 1. Oktober 1983 in Kraft gesetzt. Die für einzelne Pfarrverbände 
bereits gesondert erlassenen Rahmenordnungen treten zum gleichen Zeit­
punkt außer Kraft, insoweit sie mit den Bestimmungen der vorliegenden Rah­
menordnung nicht übereinstimmen.

München, den 21 .Juli 1983

(Stempel)

Erzbischof von München und Freising

Erzbischöfliches Generalvikariat

Verordnungen

170. Hinweise zur Durchführung des Sonntags der Weltmission am 
30. Oktober 1983

Das II. Vatikanische Konzil hat festgestellt, daß die ganze Kirche ihrem 
Wesen nach missionarisch sei. Daraus ergibt sich die Verpflichtung aller Gläu­
bigen, entsprechend ihren Möglichkeiten am Werk der Evangelisierung mitzu­
arbeiten.
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